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1. Fragestellung 

Es soll das System der Aushandlung, des Vertragsschlusses und der Implementierung von Dop-
pelbesteuerungsabkommen (DBA) in Deutschland skizziert werden. 

 

2. Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 

DBAs werden in Deutschland als völkerrechtliche Verträge für die Bundesregierung vom Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF) mit dem jeweiligen Vertragsstaat ausgehandelt. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen orientiert sich bei der Verhandlung der DBAs am OECD-Musterabkom-
men. Völkerrechtlich kommen Verträge durch die Zustimmungserklärungen der vertragsschlie-
ßenden Staaten zustande. Gemäß Art. 59 Absatz 1 Grundgesetz (GG) steht die Zustimmungskom-
petenz für völkerrechtliche Verträge dem Bundespräsidenten zu. Mit der Unterzeichnung und 
dem Austausch besonderer Urkunden (Ratifikation) wird der Vertrag bestätigt und endgültig be-
schlossen.  

Seine innerstaatliche Rechtsnormqualität im Range eines Bundesgesetzes erhält der Vertrag 
durch das Zustimmungsgesetz gemäß Art. 59 Absatz 2 Grundgesetz. Diesem muss, da steuerrecht-
liche Gesetzesvorhaben fast immer der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, vom Deutschen 
Bundestag und vom Bundesrat mehrheitlich zugestimmt werden. 

Das Zustimmungsgesetz wird im Deutschen Bundestag nur in zwei Lesungen statt der sonst übli-
chen drei Beratungsdurchgänge behandelt, § 78 Absatz 1 Geschäftsordnung des Deutschen Bun-
destages (GO-BT).  

Eine weitere Besonderheit bei Zustimmungsgesetzen zu völkerrechtlichen Verträgen ergibt sich 
aus der Unabänderlichkeit des Gesetzentwurfs. § 82 Absatz 2 GO-BT enthält eine Festlegung der 
Unzulässigkeit von Änderungsanträgen bei der Beratung von Zustimmungsgesetzen. Die Legisla-
tive kann somit Zustimmungsgesetze nur in Gänze annehmen oder ablehnen.  
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